
 

Auszug aus dem substanziellen Protokoll 
140. Ratssitzung vom 18. Januar 2017 
 
 
 
2617. 2016/324 

Weisung vom 28.09.2016: 
Soziale Einrichtungen und Betriebe, Wohnliegenschaft Limmatstrasse 199, Indust-
riequartier, Mietvertragsverlängerung für das Begleitete Wohnen des Geschäfts-
bereichs Wohnen und Obdach 

  
Antrag des Stadtrats 
 
Die Sozialen Einrichtungen und Betriebe werden ermächtigt, als Mieterin das bisherige 
Mietverhältnis mit der Sturzenegger AG in Zürich als Vermieter betreffend die Liegen-
schaft an der Limmatstrasse 199 mit 30 Kleinwohnungen zu einem jährlichen Nettomiet-
zins von Fr. 288 000.– zu erneuern. Der Nettomietzins gilt als indexiert und kann jährlich 
gemäss Landesindex der Konsumentenpreise angepasst werden. Die Nebenkosten 
werden nach effektivem Verbrauch abgerechnet. Der Mietvertrag beginnt am 1. Januar 
2018, ist unbefristet und kann frühestens per 31. Dezember 2022, sechs Monate zum 
Voraus, gekündigt werden. 
 
Referent zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsreferent:  
 
Roberto Bertozzi (SVP): In dieser Weisung geht es um die Wohnliegenschaft an der 
Limmatstrasse 199. Es geht um eine Mietvertragsverlängerung für das begleitete Woh-
nen. Seit 2003 mietet die Dienstabteilung der sozialen Einrichtungen und Betriebe die 
Wohnliegenschaft an der Limmatstrasse 199 mit 30 Kleinwohnungen für das Wohninteg-
rationsangebot begleitetes Wohnen. Dieses ist dem Geschäftsbereich Wohnen und Ob-
dach zugeordnet. Der Mietvertrag dauert noch bis zum 31. Dezember 2017. Um die 
Wohnraumversorgung langfristig sicherstellen zu können, soll mit dem Vermieter ein 
neuer Mietvertrag unterzeichnet werden, der eine Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 
2022 beinhaltet. Der Nettomietzins beläuft sich auf 288 000 Franken jährlich, dies ent-
spricht einem monatlichen Nettomietzins von 800 Franken pro Wohneinheit. Nebenkos-
ten sind nicht miteinberechnet. Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen mit Suchtmit-
telabhängigkeit oder psychischen Beeinträchtigungen. Letztes Jahr wurden durchschnitt-
lich 340 Personen in 24 Liegenschaften beherbergt. Die Kleinwohnungen werden ge-
mäss Tarifordnung des städtischen Wohnintegrationsangebots an Klienten des begleite-
ten Wohnens weiterverrechnet. Der verhandelte monatliche Nettozins liegt im mittleren 
Bereich des quartierüblichen Mietzinses. Aus diesem Grund soll der Mietvertrag mit einer 
Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen werden. 
 
 
Schlussabstimmung 
 
Die SK SD beantragt Zustimmung zum Antrag des Stadtrats. 
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Zustimmung: Roberto Bertozzi (SVP), Referent; Präsidentin Karin Weyermann (CVP), Vizepräsidentin  
Katharina Prelicz-Huber (Grüne), Ezgi Akyol (AL), Markus Baumann (GLP), Alexander 
Brunner (FDP), Anjushka Früh (SP), Michael Kraft (SP), Mathias Manz (SP), Marcel 
Müller (FDP), Rolf Müller (SVP), Roger-Paul Speck (SP), Marcel Tobler (SP) 

 
Abstimmung gemäss Art. 43bis Abs. 1 lit. c Gemeindeordnung (Ausgabenbremse): 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 105 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. Somit ist das Quorum von 63 Stimmen für die Ausgabenbremse erreicht.  
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
Die Sozialen Einrichtungen und Betriebe werden ermächtigt, als Mieterin das bisherige 
Mietverhältnis mit der Sturzenegger AG in Zürich als Vermieter betreffend die Liegen-
schaft an der Limmatstrasse 199 mit 30 Kleinwohnungen zu einem jährlichen Nettomiet-
zins von Fr. 288 000.– zu erneuern. Der Nettomietzins gilt als indexiert und kann jährlich 
gemäss Landesindex der Konsumentenpreise angepasst werden. Die Nebenkosten 
werden nach effektivem Verbrauch abgerechnet. Der Mietvertrag beginnt am 1. Januar 
2018, ist unbefristet und kann frühestens per 31. Dezember 2022, sechs Monate zum 
Voraus, gekündigt werden. 
 
Mitteilung an den Stadtrat sowie amtliche Publikation am 25. Januar 2017 gemäss  
Art. 12 der Gemeindeordnung (Ablauf der Referendumsfrist: 24. Februar 2017) 

 
 
 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 


